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A uf dem Wege zu einer mittelfristigen Wirt# 
schaftspolitik der EWG
Dr. Hartmut^Berg, Hamburg

A m 29. April dieses Jahres hat die EWG-Kommis
sion dem M inisterrat einen „Entwurf für das Pro

gramm zur m ittelfristigen W irtsdiaftspolitik (1966 bis 
1970)" vorgelegt.*) Die öffentlidikeit hat diesen Ent
w urf ohne Akklam ationen zur Kenntnis genommen. Es 
fehlte aber audi jene, sich bis zur scharfen Ablehnung 
steigernde Kritik, wie sie einige Jahre zuvor die 
Kommissionsvorsdiläge zu einer längerfristigen „Pro
gramm ierung" bei Trägern der staatlidien W irtschafts
politik  und V ertretern der Wirtschaftspraxis in der 
Bundesrepublik hervorgerufen hatten.

W enn die jüngsten Vorschläge aus Brüssel eine ähn
lich heftige Kontroverse zumindest bislang nicht aus
zulösen verm oditen, so hat das vor allem zwei Gründe: 
Den als gering veranschlagten Gehalt an politischem 
Zündstoff und die geringe Chance, die man ihrer V er
wirklichung gegenwärtig einzuräumen bereit ist.

Als die EWG-Kommission am 24. Oktober 1962 ihr 
„M emorandum über das Aktionsprogramm der Ge
meinschaft für die zweite Stufe" vorlegte )̂, zweifelte 
kaum  jem and daran, daß nadi den eindrucksvollen 
Erfolgen bei der Verwirklichung der Zollunion ziel
strebig nun deren Ausbau zur Wirtschaftsunion be
trieben w erden würde. Die im Herbst 1965 ausbrechen
de EWG-Krise ließ solchen Optimismus zur Illusion 
werden. Die Ergebnisse der M inisterratssitzung vom
11. Mai dieses Jahres vermögen hier — obgleich v ie l
fach als Überwindung der Krise gefeiert — kaum 
Trost zu spenden. Beweisen sie doch nur eines: die 
Bereitschaft de Gaulles, den zur Vollendung der Zoll
union und des gemeinsamen Agrarmarktes notw endi
gen Beitrag Frankreichs nicht zu verweigern. Von 
einer Bereitschaft, darüber hinaus auch jene Einbuße 
an nationaler Souveränität hinzunehmen, ohne die 
eine gem einsame Wirtschaftspolitik der EWG nun ein
mal schwer denkbar ist, war dagegen nicht die Rede.

U nter dem A spekt der kurzfristigen politischen Durch- 
setzbarkeit des von der Kommission jetzt vorgelegten 
Programms ha t jener Kommentator einer w estdeut
schen W irtsdiaftszeitung somit durchaus nicht unrecht, 
w enn er im Hinblick auf die dazu vorgesehene Stel
lungnahm e des Wirtschafts- und Sozialaussdiusses, des 
Europäischen Parlam ents und des M inisterrats meint, 
man solle solche „Perspektiven und Empfehlungen . .  .

nicht mit einem Zeremoniell umgeben, das ihrer ta t
sächlichen Bedeutung nicht entspricht".

Dieses recht abwertende Urteil läßt sich indes nicht 
aufrechterhalten, wenn man die Dinge nicht mehr nur 
kurzfristig-isoliert sieht, sondern ihren langfristigen 
Bezügen nachzugehen und ihre mehr grundsätzlichen 
Aspekte aufzuzeigen versucht. Dazu ist es notwendig, 
sich an die bisweilen recht dramatische Vorgeschichte 
des jetzt veröffentlichten Programmentwurfs zu er-

PLANUNG VERSUS MARKTWIRTSCHAFT

Die Vorgeschichte begann am 24. Oktober 1962, als die 
EWG-Kommission das bereits erw ähnte Aktionspro
gramm für die zweite Stufe vorlegte, in dem unter 
anderem eine m ehrjährige Programmierung in der 
EWG vorgeschlagen wurde.

Im Bundeswirtschaftsministerium stießen diese Gedan
ken bekanntlich zunächst auf heftige Ablehnung, am 
schärfsten formuliert vom damaligen Wirtschafts
minister Erhard selbst, der in seinem Rededuell mit 
dem EWG-Präsidenten Hallstein vor dem Europäischen 
Parlament )̂ nicht nur aus seiner Geringschätzung 
selbst einer kurzfristigen Vorausschau keinen Hehl 
madite, sondern darüber hinaus der EWG-Kommission 
vorwarf, mit ihren „planwirtschaftlichen Neigungen“ 
zu übersehen, daß
□  man nicht zwei Ordnungssysteme, Marktwirtschaft 

und Zentralverwaltungswirtschaft, mischen dürfe; 
und daß

□  eine längerfristige Vorausschau entweder unmög
lich sei, weil „man auf längere Sicht das lebendige 
Leben nicht in Zahlen einfangen" könne, oder in 
eine vollzugsverbindliche Planwirtschaft östlichen 
Musters einmünden müsse.

In seiner Erwiderung verw ies H allstein zwar auf die 
„gerade in einer freien W irtschaftsordnung" notwen
dige „Präsenz des Staates", betonte aber, daß ein 
Çahmenplan der im Aktionsprogramm vorgeschlagenen 
A rt für den privaten Sektor in keiner W eise verbind
lich sein würde: „Dieses Programm ist ein Orientie
rungspapier." Und: „Diese Programmierung schränkt 
nicht die W ahlfreiheit der Produzenten oder der Kon
sumenten auf dem freien M arkt ein.“

1) E W G - K o m m i s s i o n :  Entwurf des Programms für die
m ittelfristige W irtsdiaftspolitik (1966-1970) v. 29. 4. 1966, Kom (66) 
170.
2) E W G - K o m m i s s i o n :  Memorandum der Kommission über 
das Aktionsprogramm der Gemeinsdiaft für die zweite Stufe, 
Brüssel, 24. Okt. 1962.

8) Programmierung — abnehmender Grenzertreg. In: Der Volks
wirt, Nr. 19 V. 13. 5. 1966, S. 748.
4) E u r o p ä i s c h e s  P a r l a m e n t :  Verhandlungen, Aus-
führlidie Sitzungsberidite 111/63, Nr. 60, Sitzungsperiode 1962-1963, 
Sitzung am 20. 11. 1962, S. 58 ff.
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Obwohl diese Erklärung an Klarheit nichts zu wün
schen übrig ließ, vermochte sie doch all jene nicht 
recht zu überzeugen, die der Kommission unterstellten, 
das französische System der „planification" auf die 
EWG übertragen zu wollen. So v/urde darauf hinge
wiesen, daß das Kapitel VII (Wirtschaftspolitik) des 
Aktionsprogramms W endungen enthielt, die weit w e
niger eindeutig klangen als die Ausführungen Präsi
dent Hallsteins vor dem Europäischen Parlament.
(1) Das galt einmal für die nur ungenügend durchge
führte Trennung zwischen einer Vorausschau, Projek
tion oder Prognose einerseits und einem normativ kon
zipierten Programm oder Plan andererseits.
(2) Schwerer als solche Unklarheiten in der Begriffs
bildung wog ein zweiter gegen das Aktionsprogramm 
erhobener Vorwurf: es werde in ihm keine klare Ant
wort auf die Frage gegeben, ob — und wenn ja, wie 
weit — die vorgeschlagene Programmierung die Dis
positionsfreiheit im privaten  Sektor einschränken 
würde.

Denn die Verfasser des Aktionsprogramms bekennen 
sich zwar eindeutig zur Konzeption einer „indikativen 
Planung", deren Aufgabe, so weit sie sich auf den 
privaten Sektor bezieht, darin besteht, „die für alle 
Einzelentscheidungen notwendige M arkttransparenz . .  . 
zu gew ährleisten“, also „dem einzelnen . . .  die mit 
seiner W ahl verbundenen Vorteile und Risiken kennt
lich zu machen und die Entscheidungen zu empfehlen, 
die als angemessen und wünschenswert erscheinen".®)

Die Möglichkeiten, einen Plan allein durch den als 
„Selbstbestätigung von Prognosen“ bekannten Indika
tionseffekt durchzusetzen, sind aber naturgemäß sehr 
begrenzt. ®) Damit stellt sich die Frage, wie sich die 
Planungsinstanz verhalten soll, wenn sie vor der 
A lternative steht, sich entweder mit einer indikativen, 
aber (im privaten Sektor) ineffizienten Planung be
gnügen zu müssen, oder aber zu im perativen Metho
den des Planvollzugs, sei es in Form eines Systems 
von Anreizen verschiedenster Art, sei es durch v er
bindliche administrative Verfügungen, überzugehen.

Im Aktionsprogramm heißt es dazu zunächst nur, es 
sei Sache der für die Wirtschafts- und Finanzpolitik 
zuständigen Behörden, „Maßnahmen globaler N atur 
zur W iederankurbelung oder Bremsung der W irt
schaft" zu ergreifen. Dabei bleibt allerdings unklar, ob 
mit diesen „globalen Maßnahmen" allein die „klassi
schen Mittel" der Finanz- und Notenbankpolitik ge
meint sind, man sich also neben der — in ihrer Not
wendigkeit kaum bestrittenen — P l a n u n g  i m  
ö f f e n t l i c h e n  S e k t o r  auf eine g l o b a l e  
L e n k u n g s p o l i t i k  beschränken will, oder ob 
auch überall dort direkt interveniert werden soll, wo 
der W ettbewerbsprozeß seine Funktionen nicht be
friedigend zu erfüllen vermag.

Daß die EWG-Kommission einer solchen P l a n u n g  
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e r  P r o d u k t i o n s 
s t r u k t u r e n  grundsätzlich zumindest nicht ableh
nend gegenüberstand, läßt sich einer Bemerkung ent
nehmen, die sich auf jene Bereiche bezieht, welche 
„von einigen Unternehmen beherrscht werden". Hier 
heißt es: „Wichtig wäre es festzustellen, auf welche 
W eise sich die Preise der Erzeugnisse einiger dieser 
Industrien senken ließen, als Ausgleich .. . für die 
Preiserhöhungen bei den Dienstleistungen oder die 
Preiserhöhungen, welche die öffentliche Hand aus so
zialen oder haushaltsmäßigen Gründen anordnet oder 
begünstigt."

Damit besteht zweifellos die Möglichkeit, daß dem 
Plan auch für den privaten Sektor eine über seine 
I n d i k a t i o n s f u n k t i o n  w eit hinausgehende 
L e n k u n g s f u n k t i o n  zugebilligt wird — eine 
Lenkungsfunktion, deren Leistungsfähigkeit mit — wie 
wir glauben — guten Gründen bestritten worden is t .") 
Es zeigt sich somit, daß nicht nur M ißverständnisse 
und ideologische Befangenheit für jene Skepsis ver
antwortlich waren, die den im Aktionsprogramm vor
getragenen Gedanken zu einer „gemeinschaftlichen 
Programmierung" in der Bundesrepublik entgegenge
bracht wurde.

BEGRIFF UND AUFGABE

Um die Diskussion zu versachlichen, vor allem aber, 
um die eigenen Vorstellungen zu präzisieren und, wo 
es notwendig erschien, auch zu korrigieren, erarbeitete 
die EWG-Kommission eine Neufassung der um stritte
nen Passagen des Kapitels VII des Aktionsprogramms, 
die sie als „ E m p f e h l u n g  z u  e i n e r  m i t t e l 
f r i s t i g e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  d e r  G e 
m e i n s c h a f t "  am 25. Juli 1963 dem M inisterrat 
zuleitete. *)

Obwohl die Kommission bereits in Ziffer 104 des 
Aktionsprogramms angekündigt hatte, sie beabsichtige, 
dem Rat bis M itte 1963 Vorschläge in Richtung einer 
„gemeinschaftlichen Programmierung" zu unterbreiten, 
wich die dann vorgelegte Empfehlung doch in ent
scheidenden Punkten nicht unwesentlich von der im 
Aktionsprogramm formulierten Konzeption ab.

So wurden nicht nur die Begriffe „ l ä n g e r f r i s t i g e  
V o r a u s s c h a u "  und „ P r o g r a m m i e r u n g “ 
durch den weniger um strittenen Terminus „ m i t t e l 
f r i s t i g e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k "  ersetzt; es 
wird auch sorgfältiger als noch im Aktionsprogramm 
unterschieden zwischen „Vorausschätzungen" oder 
„Perspektiven" als im Idealfall reinen Tatsachenfest
stellungen und einem normativ konzipierten w irt
schaftspolitischen P r o g r a m m .

5) Bericht des Vizepräsidenten der EWG-Kommission, R. M a r - 
j o 1 i n , für das Kolloquium ,rWirtsdiaftlidie Programmierung" 
in Rom V. 30. Nov, 1962. EWG, Sprecher der Kommission, Mittei
lung an die Presse IP (62) 235 v. 29. Nov. 1962.
6) Vgl. dazu K. K ä s t n e r :  Gesamtwirtsdiaftlidie Planung in 
einer gemisditen W irtsdiaftsordnung, Göttingen 1966, S. 41 ff.

7) Vgl. dazu, K. K ä s t n e r :  Gesamtwirtsdiaftlidie Planung in
einer gemisditen W iitsdiaftsoidnung, a. a. O., S. 77 ff.
8) Mittelfristige W irtsdiaftspolitik der Gemeinsdiaft. Empfehlung 
der Kommission an den Rat, übermittelt am 26. 7. 1963, abgedrudct 
in: Sonderbeilage zum Bulletin der EWG, Nr. 8/1963, S. 13'22.
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Entsprechend dieser Unterteilung hält die Kommission 
zwei Gruppen von A rbeiten für erforderlich, um zu 
jenem  von ihr vorgeschlagenen „Gesamtrahmen für 
die m ittelfristige Wirtschaftspolitik" zu gelangen, „in 
den sich die Maßnahmen der nationalen Regierungen 
und europäischen Institutionen einfügen":
□  „Als erstes sind gemeinsame Erörterungen der A us

sichten für die Zukunft anhand sämtlicher verfüg
barer Informationen anzustellen."

□  „Im Anschluß daran wäre anhand der quantitativen 
Vorausschätzungen ein ausschließlich für die natio
nalen Regierungen und die europäischen Institutio
nen bestimmtes Programm der mittelfristigen W irt
schaftspolitik auszuarbeiten."

Die Kommission empfahl, die auf der ersten dieser 
beiden Stufen zu erarbeitenden „quantitativen Projek
tionen" von einer „bei der Kommission arbeitenden 
G ruppe unabhängiger Sachverständiger" erstellen zu 
lassen, wobei „mehrere Varianten entsprechend unter
schiedlicher H ypothesen über die W irtschaftspolitik zu 
untersuchen" wären.

M it dem Vorschlag, A lternativprojektionen zu erstel
len, sollte der notwendig hypothetische Charakter aller 
Vorausschätzungen betont werden. Mit der Empfeh
lung, sie von einem Gremium unabhängiger Sachver
ständiger ausarbeiten zu lassen, wollte man der Ge
fahr Vorbeugen, diesen Perspektiven den Anstrich 
offizieller Billigung oder gar Verbindlichkeit zu geben.

W ar in  den Ziffern 107 bis 111 des Aktionsprogramms 
eine recht w eitgehende Aufgliederung der V oraus
schätzungen vorgeschlagen worden, so heißt es in der 
Empfehlung vom 25. Ju li nur noch: „Die V oraus
schätzungen w erden aus Projektionen der Entstehung 
und V erw endung des künftigen Sozialproduktes . . .  
bestehen."

Die vo r allem  in den Ziffern 107, 109 und 110 des A k
tionsprogram m s angedeutete Forderung, das vorzule
gende Programm möge Auskunft geben über den 
wünschensw erten Verlauf der W irtschaftstätigkeit, die 
w ünschensw erte oder akzeptable V erteilung des 
Bruttosozialproduktes und die wünschenswerte Auf
teilung der A rbeitskräfte auf die einzelnen W irtschafts
bereiche, ist in der Empfehlung nicht mehr enthalten.

Die A ufgabe eines solchen gemeinsamen m ittelfristi
gen Programms wird hier vielmehr vor allem darin 
gesehen, die Koordinierung der nationalen W irtschafts
politik  zu fördern und das „Zustandekommen w irk
sam er und kohärenter gemeinsamer Politiken in den
jen igen  Bereichen [zu erleichtern], in denen sie vorge
sehen sind".

Eine Koordinierung der W irtschaftspolitik soll dabei 
bevorzugt auf folgenden Gebieten erfolgen:
□  in der Einkommenspolitik,
□  bei allgem einen Finanzproblemen, so etwa wie der 

„Bestimmung eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen den erforderlichen M itteln zur Befriedi
gung kollektiver . . .  und individueller Bedürfnisse".

□  Bei jenen Maßnahmen, die die „Funktionsbedignun- 
gen der Kapitalm ärkte in der Gemeinschaft“ beein
flussen;

□  bei Maßnahmen, die auf eine „ausgeglichene Re
gionalpolitik in der EWG" abzielenj

□  bei Problemen in Zusammenhang mit einigen öffent
lichen A usgabearten (Infrastruktur, Unterricht und 
Berufsausbildung sowie Forschung) und schließlich

□  bei Maßnahmen im Bereidi der Landwirtschaft, der 
Energie, des Verkehrs und des Wohnungswesens.

„Zur Erleichterung der Ausarbeitung dieses Programms 
sowie zur Koordinierung der m ittelfristigen W irt
schaftspolitik der Gemeinschaft", schlug die Kommis
sion vor, einen „ A u s s c h u ß  f ü r  m i t t e l f r i 
s t i g e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k "  einzusetzen, de
ren Mitglieder „dem Kreis der in ihrem Land für die 
mittelfristige W irtschaftspolitik verantwortlichen hö
heren Beamten" angehören sollten.

Nachdem das Europäische Parlam ent und sein W irt
schafts- und Sozialausschuß ihre Stellungnahmen zu 
den Vorschlägen der EWG-Kommission abgegeben 
hatten®), worin diesen, von einigen Vorbehalten und 
Änderungswünschen abgesehen, zugestimmt wurde, 
beschloß der M inisterrat am 15. April 1964, einen Aus
schuß für mittelfristige W irtschaftspolitik einzu
setzen. ‘“)

Zum Präsidenten dieses Ausschusses wurde der Staats
sekretär im Bundeswirtschaftsministerium, W. Langer, 
zu einem seiner S tellvertreter der Franzose P. Massé, 
Commissaire Général au Plan d'Equipement et à la 
Productivité, ernannt, ü b er die Aufgaben des Aus
schusses heißt es im Art. 2 des Ratsbeschlusses;

„Aufgabe des Ausschusses ist es insbesondere, einen 
Vorentwurf des Programms für die m ittelfristige W irt
schaftspolitik unter Berücksichtigung aller verfügbaren 
Informationen, insbesondere der Vorausschätzungen 
einer bei der Kommission arbeitenden Sachverständi
gengruppe vorzubereiten; dieser Entwurf hat die 
großen Linien der von den M itgliedstaaten und den 
Institutionen der Gemeinschaft für die zugrunde ge
legte Periode beabsichtigten W irtschaftspolitik darzu
legen und darauf gerichtet zu sein, ihre Koordinierung 
zu gewährleisten. Dieses Programm wird sich auf eine 
Periode von etwa fünf Jahren  beziehen. Unter Zu
grundelegung der Arbeit des Ausschusses für m ittel
fristige W irtschaftspolitik stellt die Kommission einen 
Programmentwurf auf."

9) Bericält im Namen des W irtsdiafts- und Finanzaussdiusses über 
eine Empfehlung der EWG-Kommission an den Rat (Dok 73) zu 
einer mittelfristigen W irtsdiaftspolitik der Gemeinsdiaft. Beridit- 
erstatter: Herr Hans D i c h g a n s. Europäisdies Parlament, Sit
zungsdokumente 1963-1964, Dok 115 v. 14. Januar 1964 (sog. 
„ D i c h g a n s - B e r i c h t " ) ?  sowie; Stellungnahme des Wirt- 
sdiafts- und Sozialaussdiusses v. 29. Januar zu dem „Memorandum 
der Kommission über das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für 
die zweite Stufe" (Kapitel VII; „Wirtsdiaftspolitik"). Abgedrudct 
im Amtsblatt der Europäisdien Gemeinsdiaften v. 5. 3. 1964, 
S. 643-651.
10) Besdiluß des Rates vom 15. April 1964 über die Einsetzung 
eines Aussdiusses für mittelfristige W irtsdiaftspolitik. Abgedructt 
im Amtsblatt der Europäisdien Gemeinsdiaften vom 22. 4. 1964, 
S. 1031 ff.
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ENTWURF DES WIRTSCHAFTSPROGRAMMS 
1966 BIS 1970

Der vom Ausschuß erarbeitete Vorentwurf “ ) wurde 
von der EWG-Kommission mit einem kurzen Kommen
tar versehen und durch einige Anmerkungen ergänzt, 
sonst jedoch unverändert am 29. April 1966 dem Mi
nisterrat zugeleitet. Dieser E n t w u r f  d e s  P r o 
g r a m m s  f ü r  d i e  m i t t e l f r i s t i g e  W i r t 
s c h a f t s p o l i t i k  ( 1 9 6 6  b i s  1 9 7 0 )  enthält im 
wesentlichen:
□  einen Überblick über die allgemeinen Wachstums- 

Perspektiven in den M itgliedstaaten bis zum Jahre 
1970j

□  globale Hinweise für die mittelfristige W irtschafts
politik im betrachteten Zeitraum sowie

□  spezielle Empfehlungen für die Beschäftigungs- und 
Berufsausbildungspolitik, die öffentliche Finanz
politik und die Regionalpolitik.

Die Ergebnisse der vorgelegten W a c h s t u m s p e r 
s p e k t i v e n  vermögen kaum zu überraschen: für die 
Bundesrepublik wird mit einer sich merklich verlang
samenden Zunahme des Inlandsproduktes je Erwerbs
tätigen gerechnet, für die übrigen EWG-Länder dage
gen eine „Fortsetzung der in den letzten Jahren be
obachteten Tendenz erw artet". In allen Ländern droht 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage rascher zu wach
sen als das gesamte Angebot, so daß das Ziel der 
Preisniveaustabiiität auch künftig aufs höchste gefähr
det erscheint.

Die im Programm z u r  S t e i g e r u n g  d e s  A n 
g e b o t s  genannten Maßnahmen unterscheiden sich 
kaum von denen, die für die Bundesrepublik bereits in 
den Gutachten des Sachverständigenrats vorgeschlagen 
wurden. So wird empfohlen:

(1) die geographische und berufliche M obilität des 
Faktors Arbeit zu erhöhen, die Berufstätigkeit der 
Frauen zu fördern und eine rasche Verkürzung der 
Arbeitszeit zu vermeiden.

(2) Um die Finanzierung der bis 1970 auch r e l a t i v  
w eiter zunehmenden öffentlidien Investitionen zu 
sichern, ohne Investitionsneigung und Investitions
möglichkeiten der privaten Unternehmer zu verm in
dern, soll das Sparen in all seinen Formen begünstigt, 
Forschung und Entwicklung gefördert und für einen 
funktionsfähigen Kapitalm arkt Sorge getragen werden.

(3) Um zusätzliche Chancen für eine Ausweitung des 
Angebots zu schaffen, w ird fernei empfohlen, die eine 
uneingeschränkte M obilität der Produktionsfaktoren 
zwischen den EWG-Ländern hemmenden Unterschiede 
in der Steuergesetzgebung, im Niederlassungs- und 
Gesellschaftsrecht, in den Bestimmungen über techni
sche Normen sowie in der A usgestaltung des Patent- 
und W arenzeichenschutzes beschleunigt abzubauen.

11) EWG, Aussdiuß für mUtelfrisUge W iitschaftspolitik; Voient- 
wurf des ersten Programms für die mittelfristige W irtsdiaftspolitik 
1966-1970 V. 25. 3. 1966 (787,'11/1966 D endg.).

(4) „Künstliche Behinderungen von Unternehmenszu
sammenschlüssen" sollen beseitigt, „wirtschaftlich ver
nünftige Zusammenschlüsse" erleichtert werden, wo
bei eine aktive W ettbewerbspolitik gleichzeitig darauf 
abzielen soll, W ettbewerbsbeschränkungen zu verhin
dern sowie die rasche Anpassung der Produktions
struktur an sich ändernde Daten und die Durchsetzung 
des technischen Fortschrittes zu fördern.

(5) Als weitere Instrum ente einer aktiven W achs
tumspolitik werden eine „sektorale Strukturpolitik" 
und eine Koordinierung der Regionalpolitiken in den 
M itgliedsländern auf Gemeinschaftsebene vorge
schlagen.

Enthalten die Vorschläge zu einer gemeinsamen 
W a c h s t u m s p o l i t i k  somit nur wenig Neues, so 
lassen die im Programm zur K o n j u n k t u r p o l i t i k  
vorgeschlagenen Maßnahmen zumindest an Deutlich
keit nichts zu wünschen übrig. Soll das Ziel eines 
stabilen Preisniveaus verwirklicht werden, ohne das 
reale wirtschaftliche Wachstum zu gefährden, gibt es 
nach Ansicht des Ausschusses für mittelfristige W irt
schaftspolitik und der EWG-Kommission keine A lter
native:
(1) W ürde die A u s l a n d s n a c h f r a g e ,  also die 
Nachfrage aus Drittländern, gedrosselt, so müßte sich 
das bereits bestehende Zahlungsbilanzdefizit der 
EWG gegenüber diesen Ländern w eiter verschärfen.

(2) Eine Verringerung der I n v e s t i t i o n s t ä t i g 
k e i t  im privaten Sektor würde „das künftige Wachs
tum und die künftige W ettbewerbsfähigkeit aufs Spiel 
setzen" und erscheint damit ebenfalls nicht tragbar.

(3) „Die Möglichkeit . . .,  die Zunahme der ö f f e n t 
l i c h e n  A u s g a b e n  zu dämpfen ..  .,  ist w eitge
hend illusorisch". Der Ausschuß und mit ihm die EWG- 
Kommission machen sich hier uneingeschränkt die 
These Galbraiths zu eigen, nach der dem Überfluß an 
privatwirtschaftlich erzeugten Gütern in den hochent
wickelten Ländern eine chronische Unterversorgung 
mit öffentlichen Diensten entspricht.

Soll diese Lücke geschlossen w erden — und der vor
gelegte Programmentwurf läßt keinen Zweifel darüber 
zu, daß seine Verfasser eine darauf abzielende staat
liche Ausgabenpolitik für unbedingt erforderlich halten 
—• „dürften die öffentlichen Investitionen insgesamt 
doppelt so schnell steigen wie das Bruttoinlandspro
dukt". Um die öffentlichen M ittel mit größtmöglicher 
Effizienz zu verausgaben, schlägt der Ausschuß vor, 
„ m e h r j ä h r i g e  P r o g r a m m e  f ü r  d i e  ö f 
f e n t l i c h e n  F i n a n z e n "  aufzustellen.

(4) „Ergibt sich somit die Notwendigkeit, einen zuneh
menden Teil des Bruttoinlandsproduktes für den kol
lektiven Bedarf zu verwenden, wobei jedoch der Anteil 
der unm ittelbar produktiven Investitionen zumindest 
konstant bleibt bzw. sogar steig t“, so lassen sich Preis
steigerungen nur vermeiden, wenn die Zuwachsraten 
des p r i v a t e n  V e r b r a u c h s  kräftig beschnitten 
werden.
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Dazu ist es nadi Ansidit des Aussdiusses „wahrsdiein- 
lid i unumgänglidi", die S t e u e r b e l a s t u n g  zu 
erhöhen. Darüber hinaus wird empfohlen, „die S p a r 
t ä t i g k e i t  der privaten Haushalte zu fördern oder 
zu verstärken" und eine E i n k o m m e n s p o l i t i k  
zu betreiben, die durdi „einen regelmäßigen Gedan- 
kenaustausdi mit den Sozialpartnern" diese für eine 
gemäßigte Lohnpolitik zu gewinnen und „mit Hilfe 
von engen Kontakten zwisdien den Regierungen und 
den Unternehmen" darauf einzuwirken sudit, „die 
Preisentwidclung unmittelbar einer Disziplin zu un ter
werfen, ohne w eldie die erw ünsdite Mäßigung der 
Einkomm enssteigerung selbst nidit zu erreidien wäre".

MÖGLICHKEITEN DER KOORDINIERUNG

Damit sind Konzeption und Inhalt des von der EWG- 
Kommission vorgelegten Entwurfs hinreidiend erläu
tert, um die Frage nach dem Sinn und Nutzen eines 
solchen „Programms für die mittelfristige W irtschafts
politik" stellen zu können.

Zunädist: Ist eine Koordinierung der W irtsdiaftspolitik 
tatsächlidi in all den Bereichen notwendig, für die sie 
von der EWG-Kommission gefordert wird?

Für die K o n j u n k t u r p o l i t i k  ist die Notwen
digkeit einer Koordinierung unbestritten. Bei festen 
W echselkursen und uneingesdiränkter Konvertibilität, 
dazu un ter dem Zwang zu handelspolitischer A bsti
nenz, sind die Möglidikeiten einer einzelstaatlich be
triebenen Konjunkturpolitik zweifellos zu gering, als 
daß man nicht alle Versuche gutheißen müßte, die dar
auf abzielen, die Effizienz des verfügbaren Instrum en
tarium s durdi seinen abgestimmten Einsatz zu steigern.

Es fragt sich indes, welchen Beitrag eine m ittelfristig 
konzipierte Wirtschaftspolitik zu einer solchen Koor
dinierung zu leisten vermag? Uber die von der Kon
junkturpolitik  anzustrebenden Ziele — V ollbesdiäfti
gung, Preisniveaustabilität und Zahlungsbilanzgleidi- 
gewicht — sind sidi die Mitgliedstaaten, w ie den Art. 
2 und 104 des EWG-Vertrages zu entnehmen ist, seit 
langem  einig. H ier bedarf es einer langfristigen A b
stimmung also nicht mehr. Die W ahl der geeigneten 
Instrum ente, um die genannten Ziele zu verwirklichen 
und Zielkonflikte zu vermeiden, ist dagegen eine 
k u r z f r i s t i g e ,  weil weitgehend durch die Beson
derheiten  der jeweiligen konjunkturellen Situation 
bestim m te Angelegenheit. Dabei auftretende Koordi
nierungsproblem e zu lösen, ist somit vor allem Auf
gabe des W ährungsaussdiusses, des Ausschusses für 
K onjunkturpolitik und des Aussdiusses der Zentral
bankgouverneure. H ier darüber hinaus auch den Aus- 
sdiuß für m ittelfristige Wirtschaftspolitik einzuschal
ten, erscheint somit weitgehend überflüssig, da von 
der Sadie her nidit erforderlidi.

Auch für die von den M itgliedstaaten betriebene 
W e t t b e w e r b s -  u n d  S t e u e r p o l i t i k  wird 
m an die N otw endigkeit einer Koordinierung bejahen

müssen. So weit die hier von Land zu Land bestehen
den Unterschiede einen unverfälschten Leistungswett
bewerb im Integrationsraum  verhindern, sind sie mit 
dem im EWG-Vertrag formulierten Unterziel eines 
Gemeinsamen M arktes nicht vereinbar und somit zu 
beseitigen.

Zu bezweifeln ist allerdings auch hier wieder, ob ein 
Programm für die m ittelfristige W irtschaftspolitik ge
eignet ist, die dabei auftretenden Harmonisierungs
probleme zu lösen. Geht es doch hier um Fragen von 
erheblicher o r d n u n g s p o l i t i s c h e r  Relevanz, 
die nur nach langwierigen Beratungen in den nationa
len Parlamenten und Regierungen entschieden, nicht 
aber für einen Zeitraum von fünf Jahren  ex ante pro
grammiert werden können. Sind diese Entscheidungen 
aber einmal gefällt worden — hat also etwa der Bun
destag beschlossen, die in der Bundesrepublik gegen
wärtig bestehende Allphasen-Umsatzsteuer durch eine 
M ehrwertsteuer zu ersetzen — so nehmen sie für 
die mittelfristige W irtschaftspolitik den Charakter von 
Daten an. Denn soweit nach erfolgter Harmonisierung, 
etwa der nationalen Steuersysteme, noch laufende 
Abstimmungsprobleme auftreten, sind sie zumeist 
mehr technischer A rt und wohl kaum gewichtig genug, 
um in ein Programm für die mittelfristige W irtschafts
politik Eingang finden zu müssen.

Die im Programmentwurf zur E i n k o m m e n s 
p o l i t i k  enthaltenen V orstellungen atmen unver
kennbar den Geist einer „economie concertee" fran
zösischen Vorbilds. Nun mag man die Möglichkeiten 
einer auch unter gesamtwirtschaftlichem Aspekt ak
zeptablen Entschärfung der in der Lohnpolitik zwangs
läufig auftretenden Interessenkonflikte „durch einen 
regelmäßigen Gedankenaustausch mit den Sozialpart
nern" hoch oder gering einschätzen, sich von Versu
chen, „mit Hilfe von Kontakten zwischen den Regie
rungen und Unternehmen" „mäßigend" auf die unter
nehmerische Preispolitik einzuwirken, viel oder wenig 
versprechen — daß solche A ktionen aber für einen 
Zeitraum von fünf Jahren  zwischen den Trägern der 
nationalen W irtschaftspolitik im Integrationsraum 
einer ex ante-Abstimmung unterworfen werden müs
sen, sdieint doch in seiner Notwendigkeit fraglich und 
kaum realisierbar zu sein.

W enn der Ausschuß für m ittelfristige W irtschafts
politik es dennoch für notwendig hielt, sowohl auf die 
Probleme einer Koordinierung der Konjunkturpolitik 
als auch auf die einer Harmonisierung der W ettbe
werbs- und Steuerpolitik ausführlich einzugehen und 
darüber hinaus der von ihm vertretenen Konzeption 
der Einkommenspolitik einen gewichtigen Platz einzu
räumen, so ging es ihm vermutlich vornehmlich darum, 
die Aufmerksamkeit auf einige jener Probleme zu 
lenken, die allen M itgliedsländern gemeinsam sind. 
Aus einer Gemeinsamkeit der Probleme ergibt sich 
indes noch nicht zwingend auch die Notwendigkeit, sie 
durch eine gemeinsam betriebene Politik lösen zu 
müssen.
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Erweist sich auch weder der Bereich kurzfristiger Kon
junkturpolitik noch jener der Ordnungspolitik als 
recht geeignet, um zum Gegenstand der Bemühungen 
einer m ittelfristigen W irtsciiaftspolitik gemacht zu 
werden, so bleibt doch ein harter Kern an länger
fristigen Koordinierungsproblemen bestehen; er findet 
sich vor allem im Bereich der s e k t o r a l e n  S t r u k 
t u r p o l i t i k ,  der  R e g i o n a l p o l i t i k  und, da
mit eng zusammenhängend, in Teilbereichen der I n 
f r a s t r u k t u r p l a n u n g .  Hier scheint das eigent
liche Tätigkeitsfeld einer mittelfristig konzipierten 
W irtschaftspolitik zu liegen.

Auf dem Gebiet der s e k t o r a l e n  S t r u k t u r p o 
l i t i k  ist es vor allem die Gefahr des Entstehens von 
W ettbew erbsverzerrungen als Folge von Land zu Land 
unterschiedlich ausgestalteter Interventionen zugun
sten schrumpfender W irtschaftszweige, die eine Ab
stimmung zwischen den Integrationspartnern erforder
lich macht. Für die R e g i o n a l p o l i t i k  gilt, daß 
Staatsgrenzen und Grenzen der W irtschaftsregionen 
sich zu wenig decken, als daß eine einzelstaatlich aus
gerichtete und betriebene Regionalpolitik in ihren 
Ergebnissen nicht häufig unbefriedigend bleiben 
müßte. Das gleiche gilt für wichtige Bereiche der In
frastrukturinvestitionen. Soweit h ier — wie etwa beim 
Bau von Verkehrswegen, Kraftwerken und ähnlichem 
— nicht bereits im Rahmen einer in enger Zusammen
arbeit betriebenen sektoralen und regionalen Struktur
politik eine Abstimmung national geplanter Projekte 
vorzunehmen wäre, kann sich die Notwendigkeit einer 
Koordinierung aus den hohen Kosten der Projekte 
(Forschung) oder aus den Erfordernissen einer unge
hinderten zwischenstaatlichen Faktormobilität (Berufs
ausbildungswesen) ergeben.

Nun muß leider befürchtet werden, daß eben in den 
Bereichen, in denen der Ausschuß für mittelfristige 
W irtschaftspolitik seine Koordinierungsfunktion am 
w irkungsvollsten erfüllen könnte, seiner Arbeit auch 
die größten W iderstände entgegengesetzt werden. So 
zeigten sich die französischen Ausschußmitglieder 
nicht gewillt, einer Koordinierung der Regionalpoli
tiken uneingeschränkt zuzustimmen. In dem der EWG- 
Kommission vom Ausschuß unterbreiteten Vorentwurf 
des Programms einigte man sich schließlich auf die 
Kompromißformel; es sei notwendig, „die Regional
politiken . . .  auf der Ebene der Gemeinschaft zu kon
frontieren und soweit wie möglich zu koordinieren." 
In ihrem dem M inisterrat zugeleiteten Programment
wurf ersetzte die EWG-Kommission diese Formulie
rung durch die ungleich eindeutigeren W orte; „auf der 
Ebene der Gemeinschaft zu koordinieren." Allein; Die 
Erfahrung lehrt, daß auch diese W endung das Europä
ische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß 
und schließlich den M inisterrat kaum unverändert wird 
passieren können, wobei die Formulierung, auf die 
man sich schließlich einigt, nicht unbedingt auch die 
am meisten sachgerechte sein wird.

VERDIENSTE UND SCHWÄCHEN

Abschließend sei versucht, V erdienste und Schwächen 
des ersten vom Ausschuß für mittelfristige W irt
schaftspolitik erarbeiteten und von der EWG-Kommis
sion vorgelegten Programmentwurfs für die mittel
fristige W irtschaftspolitik einander gegenüberzustellen.

Die Schwächen dieses Entwurfs liegen einmal in seiner 
Heterogenität, in  der ungenügend abgewogenen Mi
schung von Empfehlungen zur Ordnungspolitik, zur 
Konjunkturpolitik, einem Bereich der kurzfristigen 
Ablaufspolitik also, und zur Strukturpolitik als der 
eigentlichen Domäne einer m ittelfristigen Wirtschafts
politik. H ieran zeigt sich, daß eine optimale Arbeits
teilung zwischen den verschiedenen, sich auf Gemein
schaftsebene um eine Koordinierung der W irtsdiafts
politik bemühenden Organen noch aussteht.

Mängel des Entwurfs ergeben sich zum anderen aus 
der Tatsache, daß der Ausschuß seine Arbeit aufneh
men mußte, ohne daß die durch das Aktionsprogramm 
ausgelöste ordnungspolitisdie Diskussion zuvor eine 
klare Ausgangsbasis geschaffen hatte. Die Furcht, eine 
Vorlage des Programms durch ein erneutes Ausbrechen 
einer heftigen ordnungspolitischen Kontroverse noch 
länger zu verzögern, hat die Ausschußmitglieder 
augenscheinlich dazu bewogen, die Probleme, an denen 
sich ein solcher Streit hätte  entzünden können, mit 
äußerster Behutsamkeit anzugehen. Ein solches V orge
hen mag politisch klug und taktisch geschickt sein, es 
hat aber dazu geführt, daß wichtige Teile des Entwurfs 
in ihren Formulierungen zu wenig präzise, in ihren 
Vorschlägen zu wenig konkret gehalten sind, als daß 
er noch als geschlossenes und klares wirtschaftspoliti
sches Programm gelten könnte.

Es fragt sich indes, ob diese M ängel nicht letztlich ge
ring wiegen gegenüber dem Verdienst, das sich der 
Ausschuß für m ittelfristige W irtschaftspolitik und die 
EWG-Kommission mit der V orlage ihres Programm
entwurfs erworben haben. W orin besteht dieses V er
dienst? Es besteht in der Bereitschaft vor allem der 
deutschen und der französischen Ausschußmitglieder, 
die im Streit um das Aktionsprogramm bezogenen ex
trem en und damit unfruchtbaren Positionen — gekenn
zeichnet durch die Schlagworte „planification" und 
„freie M arktwirtschaft" aufzugeben, um das Problem 
eines „optimal mix" von Planung und W ettbewerb für 
alle EWG-Mitglieder akzeptabel zu lösen.

Ungeachtet der gegenw ärtig zweifellos nur geringen 
Chance dafür, daß die Regierungen der M itgliedstaa
ten die im Programmentwurf ausgesprochenen Emp
fehlungen uneingeschränkt akzeptieren und streng be
folgen werden, muß so schon allein die Vorlage eines 
Programms für die m ittelfristige W irtschaftspolitik als 
bedeutsamer, ja, in mancher Beziehung sogar über
raschender Erfolg der Verfechter einer EWG angesehen 
werden, die sich nicht in einer Zollunion erschöpft, 
sondern ihre ökonomische Vollendung erst in der 
W irtschaftsunion erfährt.
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